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A.  Wahlen und Ernennungen 
 
 

66/401. Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenprüfungsausschusses 

 Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 13. September 2011 ernannte die Generalversammlung 
gemäß Regel 28 ihrer Geschäftsordnung einen Vollmachtenprüfungsausschuss für ihre 
sechsundsechzigste Tagung, dem die folgenden Mitgliedstaaten angehören: ÄGYPTEN, 
CHINA, COSTA RICA, ITALIEN, MALEDIVEN, PANAMA, RUSSISCHE FÖDERATION, SENEGAL 

und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA. 

 

66/402. Wahl von fünf nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats 

 Auf ihrer 37. und 40. Plenarsitzung am 21. beziehungsweise 24. Oktober 2011 wählte 
die Generalversammlung gemäß Artikel 23 der Charta der Vereinten Nationen und 
Regel 142 der Geschäftsordnung der Versammlung ASERBAIDSCHAN, GUATEMALA, 
MAROKKO, PAKISTAN und TOGO für eine am 1. Januar 2012 beginnende zweijährige Amts-
zeit zu nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats, um die mit Ablauf der Amtszeit 
B




